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Zusammenfassung Klimawandel und
Urbanisierung verlangen nach An-
passungsstrategien, um auf die da-
mit verbundenen Folgen wie pluviale
Überflutungen, anhaltende Hitze- und
Trockenperioden und Reduktion des
pflanzenverfügbaren Wassers im Boden
zu antworten. Maßnahmen der de-
zentralen Niederschlagswasserbewirt-
schaftung sind ein vielversprechender
Baustein, um auf die zukünftigen He-
rausforderungen reagieren zu können.
Dabei sind Maßnahmen der dezentra-
len Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung seit den 1980er-Jahren bekannt.
Im internationalen Kontext haben sich
unterschiedlichste Begriffe etabliert –
von natürlicher und dezentraler Nie-
derschlagswasserbewirtschaftung über
Low Impact Development (LID), Wa-
ter Sensitive Urban Design (WSUD),
Sustainable Urban Drainage Systems
(SUDS) bis zu Grün-Blauer Infrastruk-
tur und Schwammstadt, die häufig auf
ähnlichen Strategien und Technolo-
gien aufbauen. In Österreich ist für die
Planung und Umsetzung von Maßnah-
men der dezentralen Niederschlags-
wasserbewirtschaftung eine Vielzahl
an Normen und Regelwerken zu be-
rücksichtigen, die unterschiedlichste
Anforderungen an die zu erstellenden
Maßnahmen behandeln. Eine Zusam-
menfassung der maßgeblichen Regel-
werke und eine systematische Kategori-
sierung und inhaltliche Zuordnung des
vorhandenen Regelwerks erlaubt eine
zielgerichtete Auswahl der zu berück-
sichtigenden Grundlagen. Aufgrund der
fachlichen Breite der zu beachtenden
Vorschriften und der Komplexität der
Anforderungen an die Maßnahmen ist
zukünftig eine fachübergreifende und
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Decentralised stormwater
management—terms, definitions
and regulations

Abstract Climate change and urban-
isation call for adaptation strategies
to react to the consequences such as
urban flooding, long-lasting heat and
drought periods and reduced plant-
available water in the soil. Measures
of decentralised stormwater manage-
ment are a promising tool for react-
ing to the challenges of the future.
Measures for decentralised stormwater
management have been known since
the 1980s. In the international context,
a wide variety of terms have become
established—from natural and decen-
tralised stormwater management to
Low Impact Development (LID), Wa-
ter Sensitive Urban Design (WSUD),
Sustainable Urban Drainage Systems
(SUDS), Green-Blue Infrastructure and
Sponge City, which are often based on
similar strategies and technologies. In
Austria, the planning and implemen-
tation of measures for decentralised
stormwater management require the
consideration of a multitude of stan-
dards and regulations that deal with the
various requirements for the measures
to be constructed. A summary of the
relevant regulations and a systematic
categorisation and classification of the
existing regulations allows a target-ori-
ented selection of the standards and
regulations to be taken into account.
Due to the number of regulations to be
considered and the complexity of the
requirements for the measures, inter-
disciplinary cooperation for planning

and authorisation will be essential in
the future.

Keywords Decentralised stormwater
management · Green-blue
infrastructure · Sponge city · Standards
and regulations

1 Einleitung

In den letzten Jahren treten, bedingt
zum einen durch den sich abzeichnen-
den Klimawandel und zum anderen
durch Urbanisierungstendenzen mit ei-
ner einhergehenden Verdichtung der
Baustruktur, Themen wie urbane Über-
flutungen und Hitzeinseln im Som-
merhalbjahr immer mehr in den Fokus
österreichischer Gemeinden und der
öffentlichen Wahrnehmung.

Von wissenschaftlicher Seite sind
klare Tendenzen der Zunahme von
Starkregenereignissen zu verzeichnen.
Diese gehen einher mit einer Verschie-
bung bzw. einer Verlängerung der Ge-
wittersaison in das Frühjahr und den
Herbst (ZAMG 2020). Gleichzeitig tre-
ten imHochsommer vermehrt Trocken-
und Hitzeperioden auf, die Einfluss auf
das lokale Klima im verdichteten Ge-
biet der Städte und Gemeinden haben,
charakterisiert durch eine deutliche Zu-
nahme der Temperaturen in Stadt- und
Gemeindekernen im Vergleich mit dem
Umland. Bedingt durch die gleichzeiti-
ge Reduktion des pflanzenverfügbaren
Wassers im Boden führt dies zu Pro-
blemen beim Erhalt und der Pflege
des Grünraums in den Gemeinden und
Städten.

Vielfache Beispiele für Starkregener-
eignisse sind in den letzten Jahren in
Österreich zu verzeichnen, beispielhaft
die extremen Ereignisse am 18.04.2018
und 30.07.2021 in Graz, Feldbach am
22.12.2020, Kufstein und Hallein am
17.07.2021. Der Anstieg der Temperatu-
ren in den Sommermonaten ist in den
Aufzeichnungen der Klimadaten in vie-
len Bereichen Österreichs in der letzten
Dekade deutlich zu sehen.
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Das Zusammenkommen der Häu-
fung von Starkregenereignissen, verlän-
gerten Trockenperioden und erhöhten
Temperaturen und einer absehbaren
Verschärfung dieser Prozesse in der
Zukunft hat vielfältigen Einfluss auf
die Stadtplanung, die (Siedlungs-)Was-
serwirtschaft, den Katastrophenschutz
und weiteren Akteuren in den Gemein-
den und Städten. Von Seiten der Sied-
lungswasserwirtschaft ist bereits heute
eine Überlastung der Entwässerungs-
systeme zu sehen, die Stadtplanung
muss sich mittlerweile klar auch dem
Thema Entwicklung des Mikroklimas in
den Städten und Gemeinden widmen
und der Schutz der Bevölkerung und
der Infrastruktur vor urbanen Überflu-
tungen ist eine neue, herausfordernde
Aufgabe der letzten Jahre. Der durch
Urbanisierung und zentrale Entwäs-
serungssysteme beeinflusste urbane
Wasserkreislauf ist aber auch während
gewöhnlicher Niederschlagsereignisse
charakterisiert durch einen erhöhten
Oberflächenabfluss und eine schnelle
Ableitung über die Entwässerungssyste-
me, einhergehend mit einer Reduktion
der Verdunstung und der Grundwasser-
anreicherung.

In vielen Bereichen Österreichs wer-
den diese Probleme noch durch die
topografischen Besonderheiten im vor-
alpinen und alpinen Raum verschärft.
Bei stärkeren Niederschlagsereignissen
können über Hanglagen größere Men-
gen an Niederschlagswasser in den be-
bauten Bereich der Gemeinden fließen
und dort zu einer zusätzlichen Überlas-
tung der Entwässerungssysteme bis hin
zu urbanen Überflutungen führen. Bei-
spielhaft sind in der Stadt Graz die öst-
lichen Hanglagen der Stadt neben der
topografischen Lage durch undurch-
lässige Untergründe geprägt, was den
Umgang mit Niederschlagswasser we-
sentlich erschwert. Gleichzeitig ist der
innerstädtische Bereich vielfach durch
eine starke Verdichtung und teilwei-
se durch eine historisch gewachsene
Bebauungsstruktur geprägt, wodurch
ganz besondere Herausforderungen an
die Regenwasserbewirtschaftung ent-
stehen.

In letzter Zeit werden naturnahe
bzw. dezentrale Niederschlagswasser-
bewirtschaftungsmaßnahmen in den
Städten und Gemeinden vermehrt als
ein Baustein zur Lösung oder zumin-
dest zur Dämpfung der beschriebenen
Probleme angesehen (Leimgruber et al.
2019). Diese Maßnahmen reduzieren
den Zulauf in das zentrale Entwässe-

rungssystem, halten Niederschlagswas-
ser in der Fläche zurück und verdunsten
oder versickern dieses. Als Resultat wird
der Zulauf in die Regenwasser- oder
Mischwasserkanalisation verringert,
was zu einer Reduktion der hydrau-
lischen Belastung bis hin zur Verhinde-
rung oder zumindest Dämpfung plu-
vialer Überflutungen führt (Pour et al.
2020). Gleichzeitig tragen diese Maß-
nahmen vielfach zur Speicherung und
Nutzung von Niederschlagswasser für
Pflanzen sowie den durch die Pflanzen-
transpiration erreichbaren Kühleffekt
bei, erhöhen die Resilienz gegen Dürre
und Hitze und steigern die Erneuerung
des Grundwassers durch Infiltration vor
Ort (Pucher et al. 2023).

Obwohl es in der Zwischenzeit etli-
che Umsetzungen dieser Systeme gibt,
beispielsweise retentive Grünstreifen
entlang von Straßen, naturnahe Reten-
tionsmaßnahmen im Straßenkörper, re-
tentive Grünflächen sowie Dachbegrü-
nungen und die positive Wirkungswei-
se aus praktischer Erfahrung bekannt
ist, sind eine vollständige Erfassung
der vielfältigen Wirkmechanismen, der
quantitative und qualitative Nutzen
der verschiedenen Maßnahmen hin-
sichtlich der unterschiedlichen verfolg-
ten Zielgrößen, eine generalisierbare
Planungsmethodik, ein geschlossenes
Regelwerk und eine einheitliche Termi-
nologie noch ausstehend.

In diesem Beitrag wird einerseits
auf die im nationalen und internatio-
nalen Kontext verwandte Terminologie
und Technologie eingegangen. Ande-
rerseits wird ein Überblick über die für
die Umsetzung von naturnahen und
dezentralen Niederschlagsbewirtschaf-
tungsmaßnahmen in Österreich zu be-
rücksichtigenden Regelwerke, Normen
etc. gegeben.

2 Planungskonzepte und
Terminologie im internationalen
Kontext

International wurden seit einigen Deka-
den neue Konzepte entwickelt, um den
beschriebenen Herausforderungen zu
begegnen. Diese Konzepte reichen von
lokalen, dezentralen Maßnahmen der
Niederschlagswasserbewirtschaftung
bis hin zu ganzheitlichen Ansätzen,
die den urbanen Wasserhaushalt in die
Betrachtung mit einbeziehen (Fletcher
et al. 2015).

2.1 Australien

Seit den 1990er-Jahren kommt das Kon-
zept des Water Sensitive Urban Design
(WSUD) in Australien zum Einsatz und
beschreibt einen umfangreichen Pla-
nungsansatz für die positive Beein-
flussung des urbanen Wasserhaushalts.
Die vielfältigen Ziele des WSUD Kon-
zepts sind (i) Schutz und Verbesse-
rung der natürlichen Gewässersysteme
in städtischen Gebieten, (ii) Integra-
tion der Regenwasserbewirtschaftung
in die bestehende Umgebung durch die
Schaffung von Korridoren zur vielfäl-
tigen Nutzung, die den visuellen Reiz
und den Erholungswert der Siedlun-
gen maximieren, (iii) Erhaltung der
Wasserqualität des Abflusses aus städti-
schen Siedlungen, (iv) Verringerung des
Abflusses und der Abflussspitzen aus
städtischen Siedlungen durch lokale
Rückhaltemaßnahmen und Minimie-
rung der undurchlässigen Flächen und
(v) Mehrwert bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Erschließungskosten für
die Entwässerungsinfrastruktur (Victo-
rian Stormwater Committee 1999).

Während in der Anfangszeit vor al-
lem Methoden der Niederschlagswas-
serbewirtschaftung zum Einsatz kamen,
hat sich WSUD über die Jahre zu einem
Ansatz weiterentwickelt, der im weites-
ten Sinne alle Aspekte des integrierten
städtischen Wasserkreislaufmanage-
ments umfasst, einschließlich Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung und
Regenwasserbewirtschaftung. WSUD
stellt einen Wandel in der Art und
Weise dar, wie Wasser und die damit
verbundenen Ressourcen und die Was-
serinfrastrukturen bei der Planung und
Gestaltung von Städten und Gemein-
den aller Größenordnungen und Be-
bauungsdichten berücksichtigt werden
(Mouritz et al. 2006).

2.2 Nordamerika

Seit den 1980er-Jahren wird in Nord-
amerika (und Neuseeland) auf das
Konzept von Low Impact Develop-
ment (LID) gesetzt. Die Absicht von
LID ist es, durch die Gestaltung des
Geländes und integrierte Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen einen natürlichen
Wasserhaushalt zu erreichen. Der na-
türliche Wasserhaushalt bezieht sich
auf die potenziell natürliche Wasserbi-
lanz vor der Bebauung, bestehend aus
Abfluss, Versickerung und Evapotran-
spiration, der durch eine funktional
gleichwertige hydrologische Landschaft
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erreicht wird (Environmental Protec-
tion Agency 2000). D.h., ähnlich wie
bei WSUD wird auch hier der gesamte
urbane Wasserhaushalt berücksichtigt
und die Vor-Ort-Retention von Regen-
wasser genutzt, um dessen Einfluss auf
eine Kläranlage bzw. das Gewässer zu
minimieren. Zur Anwendung kommen
hier die bekannten Elemente der dezen-
tralen Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung wie Gründächer, Regengärten und
lokale Maßnahmen der Infiltration und
Retention.

Parallel entstand in den USA in den
1990er-Jahren der Begriff der Grünen
Infrastruktur für ein Konzept, das weit
über das traditionelle Regenwasser-
management hinausgeht. Grüne In-
frastruktur wird in der US-amerikani-
schen Fachliteratur vielfältig definiert
als ein Netzwerk dezentraler Regen-
wasserbewirtschaftungsmethoden wie
Gründächer, Bäume, Regengärten und
durchlässige Beläge, die den Regen dort
auffangen und versickern, wo er fällt,
und so den Niederschlagsabfluss redu-
zieren und die Qualität der umliegen-
den Gewässer verbessern. Der Begriff
wird zwischenzeitlich immer häufiger
mit Umwelt- oder Nachhaltigkeitszielen
in Verbindung gebracht, die Städte und
Gemeinden durch Kombination natür-
licher Ansätze zu erreichen versuchen
(Foster et al. 2011). In den USA wird
der Begriff heute oft synonym mit LID
verwendet. Im deutschen Sprachraum
wird auch der Begriff der Grün-Blauen
Infrastruktur benutzt.

2.3 Großbritannien

In den 1980er-Jahren begannen im
Vereinigten Königreich gezielte Ent-
wicklungen zur Änderung des Kon-
zepts der Regenwasserbewirtschaftung.
2000 wurde ein umfangreicher Leitfa-
den veröffentlicht (CIRIA 2000), in dem
der Begriff der nachhaltigen Stadtent-
wässerungssysteme (Sustainable Urban
Drainage Systems, SUDS) eingeführt
wurde.

SUDS bestehen aus einer Reihe von
Technologien und Verfahren zur Ab-
leitung von Niederschlags- und Ober-
flächenwasser, die nachhaltiger sind
als herkömmliche Lösungen. Sie basie-
ren auf der Philosophie, die natürliche
Entwässerung eines Gebiets vor der
Bebauung, in Übereinstimmung mit
den zuvor beschriebenen Grundsätzen
von LID, so genau wie möglich nach-
zuahmen. In der Regel werden SUDS
als eine Abfolge von Regenwasserma-

nagementpraktiken und -technologien
konzipiert, die zusammen eine Bewirt-
schaftungskette bilden (Fletcher et al.
2015).

2.4 Deutschland

In den frühen 1980er-Jahren begann
in Deutschland die Entwicklung alter-
nativer Entwässerungsstrategien, die
zumeist einzelne Maßnahmen wie Ver-
sickerung, Dachbegrünung und Regen-
wassernutzung als Brauchwasser bein-
halteten. In den 1990er-Jahren wurden
die Technologien erweitert und durch
eine Kombination unterschiedlicher
dezentraler Maßnahmen zu einem inte-
grierten Konzept der Niederschlagswas-
serbewirtschaftung weiterentwickelt
(Grotehusmann et al. 1994). 2006 fand
die integrierte Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung mit dem Erscheinen des
Arbeitsblatts DWA A-100 „Leitlinien der
integralen Entwässerungsplanung“ Ein-
zug in das deutsche Regelwerk (DWA
2006). Das deutsche Wasserhaushalts-
gesetz (WHG 2009) schreibt vor, Nieder-
schlagswasser vor Ort zu vermeiden, zu
versickern oder zurückzuhalten, wann
immer dies möglich ist.

Parallel dazu entstand die entspre-
chende Terminologie. Wurde zunächst
von Alternativen zur Regenwassera-
bleitung gesprochen, wurde später der
Begriff der naturnahen Regenwasser-
bewirtschaftung benutzt, der das Ziel
betonte, den natürlichen Wasseraus-
halt möglichst zu erhalten (Grotehus-
mann et al. 1992). Der Begriff dezentra-
le Regenwasserbewirtschaftung (Sieker
1996) hat sich im Laufe der Zeit am
weitesten verbreitet.

In den letzten Jahren hat sich zu-
sätzlich der Begriff der Schwamm-
stadt etabliert. Generell ist das Ziel der
Schwammstadt bzw. des Schwamm-
stadtkonzepts, Niederschlagswasser am
Ort des Entstehens zwischenzuspei-
chern und über die bekannten Ele-
mente der Grün-Blauen Infrastruktur
(Mulden, Baumrigolen, Gründächer
etc.) zu verdunsten oder zu versickern.
Dadurch wird der urbane Wasserhaus-
halt dem natürlichen wieder angenä-
hert, wodurch die Verdunstung und
die Grundwasseranreicherung gestei-
gert sowie der Oberflächenabflusses
reduziert werden. Mit dem Erscheinen
des neuen Merkblatts DWA-M 102-4
„Grundsätze zur Bewirtschaftung und
Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewäs-
ser – Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für

die Bewirtschaftung des Niederschlags-
wassers“ (DWA 2022) wurde erstmals
der Erhalt des lokalen Wasserhaushalts
als Zielgröße formuliert.

2.5 Österreich

Während in Deutschland und im weite-
ren internationalen Raum mittlerweile
neben dem lokalen Regenwasserma-
nagement auch integrierte Bewirtschaf-
tungskonzepte verfolgt werden, die da-
rüber hinaus auch die landschafts- und
raumplanerische Komponente sowie
ökologische Gesichtspunkte berück-
sichtigten, steht in Österreich häufig
die siedlungswasserwirtschaftliche Her-
angehensweise im Vordergrund. Im
ÖWAV-Regelblatt 45 „Oberflächenent-
wässerung durch Versickerung in den
Untergrund“ (ÖWAV 2015), werden bis
dato nur natürliche oder technische
Bodenfilter berücksichtigt, welche je
nach Ausführung noch ein zusätzli-
ches Speichervolumen haben können.
Die Hauptfunktion bezieht sich dabei
auf die Infiltration des Niederschlags-
wassers und steht daher eng mit dem
Grundwasserschutz im Zusammen-
hang. Diese Systeme sind zwar effektiv,
jedoch werden multifunktionale Ziele
bisher meist nicht verfolgt. Mittlerweile
stehen entsprechende Kenntnisse und
Planungshilfen zur Verfügung, zum
Beispiel der Leitfaden „Regenwasser-
bewirtschaftung (Praxisleitfaden aus
dem Projekt Flexadapt – Entwicklung
flexibler Adaptierungskonzepte für die
Siedlungsentwässerung der Zukunft)”,
der bereits Grundlagen für die Ent-
scheidungshilfe, Anforderungen an die
Planung für die Umsetzung von Regen-
wassermanagement und des wasser-
sensiblen Siedlungsraumes bereitstellt
(Kleidorfer et al. 2019).

In den letzten Jahren ist eine ver-
mehrte Beschäftigung mit dem Thema
Stadtbaum zu beobachten. Durch die
gezielte Gestaltung eines großzügigen,
mit aus Steinen und unterschiedlichen
Substraten aufgebauten Wurzelraums,
wobei der Wurzelraum einzelner Bäu-
me oder Baumgruppen teilweise unter-
irdisch verbunden wird, werden stark
verbesserte Randbedingungen für die
Stadtbäume geschaffen. Durch die Ein-
leitung von Straßen- und Dachabfluss
direkt in den geschaffenen Wurzelraum
kann zum einen die Wasserversorgung
für die Bäume signifikant verbessert
werden. Zum anderen kann aber gleich-
zeitig durch die dadurch geschaffenen
Retentionsräume eine Verknüpfung zur
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Siedlungsentwässerung hergestellt wer-
den. Diese Systeme werden häufig als
Stockholm-Systeme, in Österreich auch
als Schwammstadtprinzip bezeichnet.

In weiterer Folge wird in diesem
Beitrag der Begriff dezentrale Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung, der hier
synonym für die adressierten Syste-
me und Konzepte – Grün-Blaue Infra-
struktur, Schwammstadtprinzip etc. zu
verstehen ist, verwendet.

3 Rechtliche Grundlagen und
Stand der Technik

Für die Umsetzung von Maßnahmen
der dezentralen Niederschlagswasser-
bewirtschaftung ist in Österreich eine
Vielzahl von rechtlichen Grundlagen
und technischen Richtlinien zu beach-
ten, die den Stand der Technik defi-
nieren. Dabei sind die übergeordneten
Regularien der Europäischen Union
als auch die Gesetze, Verordnungen,
Gebote und Verbote Österreichs sowie
entsprechende Regelwerke zu berück-
sichtigen.

Das nachstehende Kapitel fasst die
rechtlichen Rahmenbedingungen und
den Stand der Technik für Maßnahmen
der dezentralen Niederschlagswasser-
bewirtschaftung kurz zusammen und
betrachtet sowohl die wasserwirtschaft-
liche als auch die bautechnische Seite.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
werden über Gesetze, Richtlinien und
Verordnungen, der Stand der Tech-
nik über die ÖWAV-Regelwerke, DWA-
Regelwerke, Normen und Richtlinien
und Vorschriften für das Straßenwesen
(RVS) definiert. Dabei muss je nach
Maßnahme davon ausgegangen wer-
den, dass es nicht immer zu einer voll-
ständigen Versickerung kommt, son-
dern dass es auch zu einer möglichen
Einleitung in Gewässer oder Kanal kom-
men bzw. dass das versickerte Wasser
das Grundwasser beeinträchtigen kann.

Für die einzelnen Maßnahmen der
dezentralen Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung sind daher unterschied-
lichste Anforderungen zu berücksich-
tigen, die sich je nach Maßnahme
nochmals unterscheiden können. Im
Einzelnen sind dies: Anforderungen
bezüglich Grundwasser, bezüglich der
Versickerung von Niederschlagswasser,
bezüglich der Einleitung von Nieder-
schlagswasser in Oberflächengewässer,
Anforderungen an die Vegetation und
Anforderungen an den Verkehrsraum.

3.1 Gesetzliche Bestimmungen

3.1.1 Europäische Union

Die Europäische Union hat Richtlini-
en erlassen, um die Gewässer, Was-
serressourcen und Wasserökosysteme
zu schützen. Relevant im Kontext der
naturnahen Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung sind die Wasserrahmen-
richtlinie, die Grundwasserrichtlinie
und die Trinkwasserrichtlinie.
Wasserrahmenrichtlinie Die Richtli-
nie (Europäische Gemeinschaft 2000)
hat das Ziel, für Grundwasser, Binneno-
berflächengewässer, Übergangsgewäs-
ser und Küstengewässer einen Ord-
nungsrahmen zu schaffen, um diese zu
schützen und einen guten ökologischen
und chemischen Zustand zu erzielen.
Im Jahr 2008 wurde die Richtlinie um
einen Anhang erweitert, der 33 prio-
ritäre bzw. prioritär gefährliche Stof-
fe und deren Umweltqualitätsnormen
(UQN) enthält (Europäische Gemein-
schaft 2008).
Grundwasserrichtlinie In dieser Richt-
linie (Europäische Gemeinschaft 2014)
werden Maßnahmen zur Verhinderung
oder Begrenzung von Grundwasserver-
schmutzungen festgelegt, sie ergänzt
die Richtlinie 2000/60/EG (Europäische
Gemeinschaft 2000). Sie hat das Ziel,
einer Verschlechterung aller Grundwas-
serkörperzustände zu verhindern. Da-
bei umfassen die Maßnahmen Kriteri-
en, um den guten chemischen Zustand
des Grundwassers beurteilen zu kön-
nen und Kriterien zur Ermittlung bzw.
Umkehrung von signifikanten Trends.
Trinkwasserrichtlinie Diese Richtli-
nie (Europäische Gemeinschaft 2020)
behandelt die Wasserqualität für den
menschlichen Gebrauch. Sie hat das
Ziel, die menschliche Gesundheit zu
schützen, indem die Genusstauglich-
keit und Reinheit des Wassers gewähr-
leistet und der Zugang zu Wasser für
den menschlichen Gebrauch verbessert
wird. Die Mitgliedstaaten haben die
Verpflichtung, die Genusstauglichkeit
und Reinheit des Wassers sicherzu-
stellen. Die Einzugsgebiete von Ent-
nahmestellen von Wasser müssen von
den Mitgliedsstaaten einer Risikobe-
wertung und einem Risikomanagement
unterzogen werden. Dies beinhaltet die
Charakterisierung der Einzugsgebiete,
die Identifizierung von Gefährdungen
und Überwachungen von Oberflächen-
gewässern und Grundwasser.

3.1.2 Österreich

Die Richtlinien der Europäischen Uni-
on werden in Österreich in Verordnun-
gen umgesetzt, welche auf dem Wasser-
rechtsgesetz 1959 basieren.
Wasserrechtsgesetz 1959-WRG 1959
Im Wasserrechtsgesetz (Bundesrepu-
blik Österreich 2022a) werden unter
anderem die Benutzung der Gewäs-
ser, die nachhaltige Bewirtschaftung,
die Abwehr und Pflege der Gewäs-
ser, allgemeine wasserwirtschaftliche
Verpflichtungen, Maßnahmenplanung
und Durchführung, Zustandserhebun-
gen und Aufsicht über Gewässer und
Wasseranlagen festgelegt. Die Ziele des
Wasserrechtsgesetzes sind, dass die Ge-
sundheit von den Menschen und Tieren
nicht gefährdet werden darf, dass eine
Verschlechterung vermieden werden
soll und der Zustand von aquatischen
Ökosystemen geschützt bzw. verbessert
werden soll. Weiters soll die Wasser-
nutzung nachhaltig erfolgen und die
aquatische Umwelt durch Reduzierung
von Einleitungen oder Schadstoffein-
trägen verbessert werden. Darüber hi-
naus müssen Grund- und Quellwasser
so reingehalten werden, dass diese als
Trinkwasser verwendet werden können.
Allgemeine Abwasseremissionsverord-
nung – AAEV Die Allgemeine Abwas-
seremissionsverordnung (Bundesrepu-
blik Österreich 2022b) gilt für die Ein-
leitung von Abwasser, Mischwasser,
Niederschlagswasser, das in Gewäs-
ser abgeschwemmt wird, Grund- oder
Tiefengrundwasser, Sickerwasser aus
Abfalldeponien und wässrigen Kon-
densaten in Fließgewässer oder in die
öffentliche Kanalisation. Die Verord-
nung gilt für Niederschlagswasser, das
mit Schadstoffen durch anthropogene
Beeinflussung entstanden ist. Nieder-
schlagswasser, welches nicht oder nur
gering verschmutzt ist, soll – sofern
örtlich möglich – vor der Einleitung
in einen Niederschlagswasserkanal auf
natürliche Weise abgeleitet werden.
Verunreinigtes Niederschlagswasser soll
durchMaßnahmen nach dem Stand der
Technik gereinigt werden.
Qualitätszielverordnung Ökologie
Oberflächengewässer – QZV Ökologie
OG In der QZV Ökologie OG (Bun-
desrepublik Österreich 2022c) werden
biologische und hydromorphologische
Werte und allgemeine Bedingungen
der physikalisch-chemischen Quali-
tätskomponenten festgelegt, um den
ökologischen Zielzustand zu erreichen.
Die Verordnung ist bis auf künstliche
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Abb. 1 ÜbersichtüberdiebeiMaßnahmenderdezentralenNiederschlagswasserbewirtschaftungzuberücksichtigendenAnforde-
rungen

und erheblich veränderte Oberflächen-
gewässer für alle Oberflächengewässer
gültig. Durch die QZV Ökologie OG
kann die Oberflächengewässerqualität
beurteilt und das Verschlechterungs-
verbot eingehalten werden.
QualitätszielverordnungChemieOber-
flächengewässer – QZV Chemie OG
Die QZV Chemie OG (Bundesrepu-
blik Österreich 2022d) gilt für alle
Oberflächenwasserkörper, auch künst-
liche oder erheblich veränderte. In
der Verordnung werden Zielzustände
für Oberflächengewässer durch Um-
weltqualitätsnormen festgelegt. Diese
Umweltqualitätsnormen dienen der
Beschreibung des guten chemischen
Zustands für unionsrechtlich geregelte
Schadstoffe und zur Beschreibung der
chemischen Komponenten des guten
ökologischen Zustands.
Qualitätszielverordnung Chemie
Grundwasser – QZV Chemie GW Die
QZV Chemie GW (Bundesrepublik
Österreich 2022e) gilt für das Grund-
wasser und hat das Ziel, dass ein gu-
ter chemischer Zustand erreicht wird
und das das Verschlechterungsverbot
eingehalten wird. Dies erfolgt durch
Festlegung von Schwellenwerten für
Schadstoffe, Kriterien zur Beurteilung
und Ermittlung von Messergebnissen,
Kriterien zur Ermittlung von signifi-
kant und anhaltenden Trends, Gegen-
maßnahmen und Untersuchungs- und
Überwachungspflichten. Grundsätzlich
gilt, dass eine Verschmutzung oder Ver-
schlechterung des Grundwassers zu
verhindern ist.
Gewässerzustandsüberwachungsver-
ordnung – GZÜV Die GZÜV (Bundes-
republik Österreich 2022f) legt Grund-
sätze für die Gewässerüberwachung
zur Zustandserhebung fest und gilt

für alle Oberflächenwasserkörper und
bestimmte festgelegte Grundwasser-
körper. Sie beinhaltet Kriterien der zu
überwachenden Parameter, Frequenz
und Zeiträume der Messungen, Mess-
stelleneinrichtung, Vorgehen für die
Probenahme und -analyse und Da-
tenverarbeitung bzw. -übermittlung.
Die ermittelten Messergebnisse stellen
die Basis für die Zustandsbeurteilung
der Gewässer dar. Zur Überwachung
des ökologischen und chemischen Zu-
stands der Gewässer werden in der
Verordnung Überwachungsprogramme
festgelegt. In der Verordnung können
die Parameterlisten und ihre Überwa-
chungszeiträume nachgelesen werden.
Trinkwasserverordnung– TWV In der
Trinkwasserverordnung (Bundesrepu-
blik Österreich 2022g) werden die Qua-
litätsanforderungen von Trinkwasser
für den menschlichen Gebrauch fest-
gelegt. Das Wasser muss getrunken
werden können, ohne die menschliche
Gesundheit zu gefährden. Um dies zu
erreichen, werden Mindestanforderun-
gen und Indikatorparameter festgelegt.
Die Indikatorparameter gelten hierbei
als Überwachungszwecke.

Jedes Bundesland hat darüber hi-
naus in gewissen Bereichen seine ei-
genen Gesetze, Richtlinien und Ver-
ordnungen, auf deren Darstellung an
dieser Stelle verzichtet wird.

3.2 Stand der Technik

Der Stand der Technik wird im Kon-
text der dezentralen Niederschlagswas-
serbewirtschaftung über ÖNORMEN,
ÖWAV-Regelwerke, RVS und DWA-Re-
gelwerke definiert. Hier wird sowohl
die wasserwirtschaftliche als auch die
bautechnische Seite der dezentralen

Niederschlagswasserbewirtschaftung
betrachtet. Dabei werden die Anforde-
rungen, die an die Maßnahmen gestellt
werden, in drei Bereiche gegliedert, die
jeweils wieder Unterkategorien besit-
zen. Die Anforderungen können zu-
nächst in wasserwirtschaftliche Anfor-
derungen sowie in Anforderungen an
die Vegetation und Anforderung an den
Verkehrsraum unterteilt werden. Die
wasserwirtschaftlichen Anforderungen
sind dann nochmals zu unterteilen in
Anforderungen bezüglich Grundwas-
ser, Versickerung und Einleitungen in
Oberflächengewässer. In Abb. 1 sind
die entsprechenden Anforderungen mit
allen als sinnvoll erachteten Unterkate-
gorien detailliert dargestellt.

Die für die dezentrale Niederschlags-
wasserbewirtschaftung als maßgeblich
identifizierten Normen und Regelwerke
werden jeweils in Matrixform den An-
forderungen zugeordnet, zu denen in
den entsprechenden Normen und Re-
gelwerken Hinweise gegeben werden.
Der Übersichtlichkeit halber erfolgt dies
getrennt nach den drei Oberkategorien
wasserwirtschaftliche Anforderungen,
Anforderungen an die Vegetation sowie
an den Verkehrsraum.

3.2.1 Normen und Regelwerke mit
überwiegend
wasserwirtschaftlichem Bezug

Im Folgenden ist eine Kurzbeschrei-
bung der für die Anforderungen mit
wasserwirtschaftlichem Bezug als maß-
geblich identifizierten Normen und
Regelwerke gegeben. Die inhaltliche
Zuordnung der Normen und Regelwer-
ke zu den einzelnen Anforderungen ist
in Abb. 2 zu finden.
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Abb. 2 Übersicht über diebeiMaßnahmender dezentralenNiederschlagswasserbe-
wirtschaftung zuberücksichtigendenRegelwerkeundNormenmit überwiegendwas-
serwirtschaftlichemBezugundderen inhaltlicheZuordnung zudendefiniertenAnfor-
derungen

ÖNORM EN 752: Entwässerungssys-
teme außerhalb von Gebäuden Die
ÖNORM EN 752 (ON 2017) legt Ziele
für Entwässerungssysteme außerhalb
von Gebäuden fest. Vier übergeordnete
Ziele für Entwässerungssysteme werden
definiert: Öffentliche Gesundheit und
Sicherheit, Gesundheit und Sicherheit
des Betriebspersonals, Umweltschutz
und nachhaltige Entwicklung.
ÖNORM B 2506-1: Regenwasser-Si-
ckeranlagen für Abläufe von Dachflä-
chen und befestigten Flächen. Teil 1:
Anwendung, hydraulischeBemessung,
BauundBetrieb DieÖNORMB 2506-1
(ON 2013) kommt bei Versickerungs-
anlagen von Niederschlagswasser zur
Anwendung und beinhaltet unter ande-
rem Dimensionierung, Baugrundsätze
und Betrieb bzw. Wartung. Die Versi-
ckerung von Oberflächenabfluss von
übergeordneten Verkehrsflächen wie
z.B. Autobahnen und die Verunreini-
gung durch wassergefährdende Stoffe
sind nicht Gegenstand dieser ÖNORM.
ÖNORM B 2506-2: Regenwasser-Si-
ckeranlagen für Abläufe von Dachflä-
chen und befestigten Flächen. Teil 2:

Qualitative Anforderungen an das zu
versickernde Regenwasser sowie An-
forderungen an Bemessung, Bau und
Betrieb von Reinigungsanlagen Die
ÖNORM B 2506-2 (ON 2012) beinhal-
tet Reinigungsmöglichkeiten für versi-
ckerndes Niederschlagswasser und wird
für Dachflächen, befestigte Bodenflä-
chen und Verkehrsflächen bis zu einer
Belastung von 5000 DTV angewen-
det. Übergeordnete Verkehrsflächen
wie z.B. Autobahnen sind von dieser
ÖNORM ausgenommen.
ÖNORM B 2506-3: Regenwasser-Si-
ckeranlagen für Abläufe von Dachflä-
chen und befestigten Flächen. Teil 3:
Filtermaterialien Zur Reinigung von
Niederschlagsabflüssen von Dächern
(Zink, Kupfer) und befestigten Flächen
können Filtermaterialien eingesetzt
werden. Die ÖNORM B 2506-3 (ON
2016a) beschäftigt sich mit deren An-
forderungen und Prüfungen. Diese Fil-
termaterialien werden nach ÖNORM B
2506-2 (ON 2012) als technische Bo-
denfilter oder nach ÖWAV-Regelblatt 45
(ÖWAV 2015) als technische Filtermate-
rialien angewendet.

ÖWAV-Regelblatt 9: Richtlinien für die
Anwendung der Entwässerungsverfah-
ren Das ÖWAV-Regelblatt 9 (ÖWAV
2008) gilt für die Erweiterung und Neu-
planung von Entwässerungsanlagen.
Das Regelblatt beinhaltet Grundsätze,
Rahmenbedingungen und Kriterien, die
bei einer Wahl eines Entwässerungssys-
tems berücksichtigt werden sollen.
ÖWAV-Regelblatt 35 (2019): Einlei-
tung vonNiederschlagswasser in Ober-
flächengewässer Das ÖWAV-Regel-
blatt 35 (ÖWAV 2019) findet bei der
Einleitung von Niederschlagswasser in
Oberflächengewässer ihre Anwendung.
Einleitungen durch Mischwasserentlas-
tungen, aus land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzflächen, Flughäfen, Flugplät-
zen und Gleisanlagen und Straßen mit
einer JDTV über 15000 KFZ/24h (Ver-
weis auf RVS 04.04.1, RVS 2020) werden
in diesem Regelblatt nicht behandelt.
ÖWAV-Regelblatt 45 (2015): Oberflä-
chenentwässerung durch Versicke-
rung in den Untergrund Das ÖWAV-
Regelblatt 45 (ÖWAV 2015) behandelt
die Versickerung von Niederschlags-
wasser in den Untergrund. Es gilt nicht
für Sickerwasser aus Abfalllagerungen,
Versickerung von Kontaktwasser, Flug-
häfen, Gleisanlagen und Straßen mit ei-
ner JDTV über 15000 KFZ/24h (Verweis
auf RVS 04.04.11, RVS 2020). Auswirkun-
gen des Winterdienstes durch Streusalz
werden ebenfalls nicht behandelt.
RVS 04.04.11: Gewässerschutz an Stra-
ßen Werden bei Neubau, Umbau und
Ausbau von Straßen (JDTV über 15000
KFZ/24h und Tunnel ausgenommen)
und deren Nebenanlagen Auswirkun-
gen auf das Grundwasser und Oberflä-
chengewässer erwartet, so ist die RVS
04.04.11 (RVS 2020) anzuwenden.
RVS 12.04.15: Minimierung von
Umweltauswirkungen beim Einsatz
von Streumitteln im Winterdienst und
RVS-Arbeitspapier Nr. 11: Einsatz von
Streumitteln im Winterdienst Die
RVS 12.04.15 (RVS 2012a) enthält Emp-
fehlungen zur Minimierung von Um-
weltauswirkungen von Streumittel im
Winterdienst. Nähere Details dazu
sind im RVS-Arbeitspapier Nr. 11 (RVS
2012b) zu finden.
DWA-A 138-1: Versickerungsanlage
(Entwurf) Das in Deutschland gel-
tende DWA-Arbeitsblatt 138-1 (DWA
2020) wird in Zukunft das bestehende
Arbeitsblatt DWA-A 138 ablösen. Es ist
Teil 1 einer geplanten Serie und be-
handelt Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser.
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Abb. 3 Übersicht über diebeiMaßnahmender dezentralenNiederschlagswasserbe-
wirtschaftungzuberücksichtigendenRegelwerkeundNormenmitüberwiegendemBe-
zug zur Vegetationundderen inhaltlicheZuordnung zudendefiniertenAnforderungen

3.2.2 Normen und Regelwerke mit
überwiegendem Bezug zur
Vegetation

Nachfolgend ist eine Kurzbeschreibung
der für die Anforderungenmit überwie-
gendem Bezug zur Vegetation als maß-
geblich identifizierten Normen und Re-
gelwerke gegeben. Die inhaltliche Zu-
ordnung der Normen und Regelwerke
zu den einzelnen Anforderungen ist in
Abb. 3 zu finden.
ÖNORM B 1121: Schutz von Gehölzen
und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen Bei Baumaßnahmen müssen
das umliegende Gehölz und die Vege-
tationsflächen geschützt werden. Die
ÖNORM B 1121 (ON 2021) findet in
diesem Gebiet ihre Anwendung. Die zu
schützenden bzw. zu erhaltenden Ge-
hölze und Vegetationsflächen sind im
Zuge der Planung mit deren Besitzer
im Einvernehmen zu bestimmen. Für
diese Gehölze und Vegetationsflächen
sind die festgelegten Schutzbereiche
und Schutzmaßnahmen gültig.
ÖNORM L 1210: Anforderungen für
dieHerstellungvonVegetationsschich-
ten Werden Vegetationsschichten auf
einemUntergrundhergestellt, der Funk-
tionen für Pflanzen übernehmen muss,

dann ist die ÖNORM L 1210 (ON 2007)
zu berücksichtigen. Sportrasenflächen,
land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flächen und künstlich nicht durchwur-
zelbare Sperrschichten sind von der
ÖNORM L 1210 ausgenommen.
ÖNORM L 1111: Gartengestaltung und
Landschaftsbau – Technische Ausfüh-
rung Die ÖNORM L 1111 (ON 2019)
legt Anforderungen an die technische
Ausführung von Gartengestaltungs-
und Landschaftsbauarbeiten fest. Von
einschlägigen Begriffserklärungen wer-
den auch Leistungsgrundsätze und Er-
fordernisse an bereitzustellendes Mate-
rial definiert.
ÖNORM L 1112: Anforderungen an
die Bewässerung von Vegetationsflä-
chen Die ÖNORM L 1112 (ON 2022)
legt Anforderungen an die Bewässerung
öffentlicher und privater Vegetations-
flächen fest. Zusätzlich zu Begriffserklä-
rungen wird hier auch das Schwamm-
stadtprinzip als passives Speichermedi-
um zur Bewässerung erwähnt.
ÖNORM L 1120: Gartengestaltung und
Landschaftsbau – Grünflächenpflege,
Grünflächenerhaltung Die ÖNORM
L1120 (ON 2016b) behandelt Pflegear-
beiten zum Anwuchs, zur Entwicklung

und zur Erhaltung von Vegetationsflä-
chen.
ÖNORM L 1122: Baumkontrolle und
Baumpflege Die ÖNORM L1122 (ON
2011) behandelt Baumkontrolle und
Baumpflege von Einzelbäumen und
waldähnlichen Beständen und Hin-
weise zur Erstellung von Leistungsver-
zeichnissen.
RVS 03.10.11: Planung und Anlage
von Grünflächen Werden an öffent-
lichen Verkehrswegen bereits beste-
hende Grünflächen saniert oder neu
geplant, dann kommt die RVS 03.10.11
(RVS 2019a) zur Anwendung.
RVS12.05.11:Grünflächenpflege Grün-
flächen an öffentlichen Verkehrswegen
und ihre Nebenanlagen bedürfen der
Pflege. Liegen keine Pflegekonzepte vor,
so sind die Standards der RVS 12.05.11
(RVS 2019b) einzuhalten.
DWA-M162:Bäume, unterirdische Lei-
tungen und Kanäle Das in Deutsch-
land geltende DWA-Merkblatt 162 (DWA
2013) gibt Hinweise zur gemeinsamen
Nutzung des Untergrunds von Bäumen
und unterirdischen Leitungen. Es wird
sowohl auf mögliche Schädigungen an
Bäumen als auch an unterirdischen
Leitungen eingegangen und es wer-
den Möglichkeiten zu deren Prävention
behandelt.
FLL-Empfehlungen für Baumpflan-
zungen, Teil 2: Standortvorbereitun-
gen fürNeupflanzungen; Pflanzgruben
undWurzelraumerweiterung, Bauwei-
sen und Substrate Das in Deutsch-
land geltende Regelwerk der FLL (FLL
2010) gibt Hinweise zu Baumpflanzun-
gen und zeigt Ausführungsoptionen
und Anforderungen an Pflanzgruben
auch im städtischen Raum auf.

3.2.3 Normen und Regelwerke mit
überwiegendem Bezug zum
Verkehrsraum

Nachfolgend ist eine Kurzbeschreibung
der für die Anforderungen mit über-
wiegendem Bezug zum Verkehrsraum
als maßgeblich identifizierten Normen
und Regelwerke gegeben. Die inhaltli-
che Zuordnung der Normen und Regel-
werke zu den einzelnen Anforderungen
ist in Abb. 4 zu finden.
ÖNORM B 2533: Koordinierung un-
terirdischer Einbauten – Planungs-
richtlinien Die ÖNORM B 2533 (ON
2004) befasst sich mit der räumlichen
und zeitlichen Einordnung von Ein-
bauten, wie Ver- und Entsorgungslei-
tungen (Wasser, Strom, Gas etc.), Ver-
kehrseinrichtungen (Straßenbahn etc.),
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Abb. 4 Übersicht über diebeiMaßnahmender dezentralenNiederschlagswasserbe-
wirtschaftungzuberücksichtigendenRegelwerkeundNormenmitüberwiegendemBe-
zugzumVerkehrsraumundderen inhaltlicheZuordnungzudendefiniertenAnforderun-
gen

weiteren Baukörpern (Fundamente,
Schächte etc.) und Baumpflanzungen
im Straßenbereich und öffentlichen
Grünanlagen und dient somit auch als
Planungsrichtlinie.
RVS 03.04.1: Gestaltung öffentlicher
Räume in Siedlungsgebieten In der
RVS 03.04.11 (RVS 2011) wird die Ge-
staltung und Planung von öffentli-
chen Räumen in Siedlungsgebieten
behandelt. Sie stellt Zielsetzungen und
Grundprinzipien des Planungsprozes-
ses dar.
RVS03.08.63:Oberbaubemessung Die
RVS 03.08.63 (RVS 2021a) wird für die
Oberbaubemessung bei einem Neubau
oder einer Erneuerung von Straßenver-
kehrsflächen angewendet. Sie enthält
Angaben über die einzelnen Schicht-
dicken des Straßenoberbaus im Erd-
baubereich unter Berücksichtigung der
Verkehrsbelastung und auf Grundlage
der Mindesttragfähigkeit.
RVS 03.10.11: Planung und Anlage
von Grünflächen Werden an öffent-
lichen Verkehrswegen bereits beste-
hende Grünflächen saniert oder neu
geplant, dann kommt die RVS 03.10.11
(RVS 2019a) zur Anwendung.

RVS 08.03.01: Erdarbeiten Die RVS
08.03.01 (RVS 2021b) findet Anwen-
dung für Erdarbeiten zur Erstellung
von Verkehrswegen (Straße und Eisen-
bahn) und umfasst Dämme, Einschnitte
und Anschnitte. Unter Erdarbeiten wer-
den alle Arbeiten bis auf die Höhe des
Unterbauplanums verstanden.
RVS 08.15.01: Ungebundene Trag-
schichten Für die Herstellung von
ungebundenen unteren bzw. oberen
Tragschichten kommt die RVS 08.15.01
(RVS 2017) zur Anwendung.

3.3 Ergebnisse und Erkenntnisse

Bei der Planung und Errichtung von
Maßnahmen der dezentralen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung muss ei-
ne Vielzahl an Aspekten berücksichtigt
werden. Neben der Versickerungsfähig-
keit und den damit verbundenen mög-
lichen Auswirkungen auf das Grund-
wasser sind dies mögliche Auswirkun-
gen auf Oberflächengewässer, falls eine
Einleitung notwendig ist. Zusätzlich
hat die Vegetation in der Planung und
Umsetzung eine wesentliche Rolle. Die
Vegetation kann sich positiv auf den
Wasserhaushalt auswirken, aber auch
die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Die gesetzliche Basis für die Erstel-
lung von Maßnahmen der dezentralen
Niederschlagswasserbehandlung be-
ruht auf europäischem und nationalem
Recht. Daneben sind unterschiedlichste
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen
der Bundesländer zu berücksichtigen.
Die Zusammenstellung und Sichtung
der relevanten Normen und Regelwer-
ke, durch die der Stand der Technik
definiert wird, zeigt, dass für die Pla-
nung und Errichtung von Maßnahmen
der dezentralen Niederschlagswasser-
bewirtschaftung, je nach Art der Maß-
nahme, eine Vielzahl von Anforderun-
gen zu erfüllen ist. Hierbei müssen die
Auswirkungen auf Gewässer und Vege-
tation sowie benachbarte Infrastruktur
und Verkehrsraum beachtet werden.
Dementsprechend ist es unabdingbar,
dass die unterschiedlichen, betroffe-
nen Fachdisziplinen eng miteinander
kooperieren.

4 Schlussfolgerung und Ausblick

Maßnahmen der dezentralen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung sind ein
Baustein, um auf die aktuellen Wand-
lungsprozesse wie Klimawandel und
Urbanisierung und die damit verbun-
denen Auswirkungen reagieren zu kön-
nen. Es ist zu erwarten, dass diese
Maßnahmen in der zukünftigen Stadt-,
Entwässerungs- und Verkehrsplanung
eine immer wichtigere Rolle einnehmen
werden.

Dezentrale Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung ist kein neues Konzept,
sondern seit mehreren Dekaden in un-
terschiedlicher Ausprägung im inter-
nationalen Umfeld bekannt. Beispiele
reichen von einzelnen Versickerungs-
anlagen bis hin zu integriertenManage-
mentplänen, die den urbanen Wasser-
kreislauf in den Mittelpunkt stellen. Da-
bei ist eine verwirrende Terminologie
entstanden, von natürlicher und dezen-
traler Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung über Low Impact Development
(LID), Water Sensitive Urban Design
(WSUD), Sustainable Urban Draina-
ge Systems (SUDS) bis zu Grün-Blau-
er Infrastruktur, Schwammstadt bzw.
Schwammstadtkonzept. Auch wenn es
dabei in der Ausprägung Unterschiede
gibt, sind die Grundkonzepte häufig die
dieselben oder zumindest ähnlich.

Die Sichtung der maßgeblichen Ge-
setze und Verordnungen sowie Normen
und Regelwerke zeigt, dass eine Viel-
zahl unterschiedlicher Regelungen in
Planung und Umsetzung zu berück-
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sichtigen ist. Eine Kategorisierung und
Zuordnung zu den identifizierten An-
forderungen ermöglicht die Auswahl
der relevanten Regelwerke. Aufgrund
der Komplexität ist jedoch in Zukunft
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
aller beteiligten Fachdisziplinen unum-
gänglich.

Zurzeit sind in Österreich ganzheit-
liche Leitfäden, die einen zielgerichte-
ten, integrierten und interdisziplinären
Planungsprozess unterstützen, noch
ausstehend. Darüber hinaus verlangt
die Vielzahl an maßgeblichen Normen
und Regelwerken aus unterschiedlichen
Fachdisziplinen nach einer vermehrten,
interdisziplinären Erarbeitung von ein-
heitlichen Regelwerken.
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